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Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
hier ein neuer Tacheles, wir recherchieren weiter f ür Euch mit folgenden 
Themen:  DANO B 03/2010,  Umrüstzeit,  Zeitentnahme   LZK und die Linie M2 
 
Dano B 03/2010 Dienstanweisung zur 

Aus- und Weiterbildung von 
Fahrbediensteten Straßenbahn  

 
Die einseitigen Veränderungen des 
Betriebsleiters in der Dano B 03/2010 
lassen die Emotionen im Bereich 
ziemlich hoch schlagen. Nachdem der 
Gesamtpersonalrat in seiner Sitzung im 
Mai beschlossen hat, sich wegen der 
einseitig veränderten Dano B 03/2010 

Nachtrag Dano B 03/2010 

Rechtsberatung einzuholen, wird der 
Gesamtpersonalrat im Ergebnis dieser 
Beratung durch RA Dr. Zieger, das 
Verwaltungsgericht wegen nicht 
Beachtung der Beteiligungsrechte aus 
dem PersVG Berlin anrufen. 
 
Die Erhöhung der Mindestlänge der 
innerhalb von drei Monaten zu 
leistenden zusammenhängenden 
Pflichtfahrdienste für Fahrerlaubnis-
inhaber A zum Erhalt der Gültigkeit von 
bisher 180 Minuten auf 300 Minuten 
berührt aus unserer Sicht den 
Beteiligungsbestand Ordnung in der 
Dienststelle.  
 
Hier sind insbesondere die 
Berufsgruppen (z.B. FL und Vm.mhT) 
betroffen, die für die Erfüllung ihrer 
arbeitsvertraglichen Aufgaben eine 
Fahrerlaubnis A benötigen, jedoch in 
ihren Dienstplänen keine Möglichkeit 
besteht, hier ordnungsgemäß ihren 
Pflichtdienst abzuleisten! 
 

Frank Kulicke  
ver.di Vertrauensmann und 

Personalratsmitglied  
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2 Minuten Umrüstzeit bei 
Fahrerstandwechsel 

 
Eine der Errungenschaften der 
Dienstvereinbarung 09/2009 war es, 
das neben der Mindestwendezeit eine 
Umrüstzeit für den Fahrerstandwechsel 
definiert und festgeschrieben wurde.  
 
Nicht besonders üppig aber immerhin  
2 Minuten, die in die Arbeitszeit 
eingerechnet und nicht auf die 
Lenkzeitunterbrechung angerechnet 
werden. Bisher wurde, wenn über den 
Fahrplan diese Umrüstzeit in der 
Endstelle nicht realisiert werden konnte, 
vor der Endstelle der Fahrzeit  
2 Minuten hinzugegeben.  
 

 
Auf Nachfrage wurde uns vom 
Vorstand des Personalrats  am 
Montag, 19.05.2014 in der PR-Sitzung 
bestätigt, dass sich an dieser 
Verfahrensweise nichts geändert hat.  
 
Leider hat diese Aussage einer 
Überprüfung durch uns nicht 
standgehalten. Zumindest auf der Linie 
M5 mussten wir, wie auch andere 
Kolleginnen und Kollegen feststellen, 
dass die zweiminutige Umrüstzeit 

abhandengekommen ist und es 
dadurch zu erheblichen Verspätungen 
kommt. Auch der Griff in die Trickkiste 
„Ringlinie“ hat nicht geholfen, der 
Realität die Show zu stehlen. 
Nun muss man feststellen, dass der 
Personalrat, der bis zu den Neuwahlen 
im Amt war, mehr den effizienten 
Betrieb um jeden Preis im Kopf hatte 
als auf eine seiner Hauptaufgaben, die 
Anwendung der gesetzlichen, tariflichen 
und innerbetrieblichen Bestimmungen 
für die Beschäftigten, zu achten. 
 
Wir bleiben an dem Thema dran! 

Eure ver.di Personalräte 
 

Zeitentnahme Langzeitkonto 
 
Die Verfahrensweise zur Zeitentnahme 
aus dem Langzeitkonto bei VBS-FB 
entspricht nicht den Festlegungen der 
Rahmendienstvereinbarung 08/2006 
„Flexibilisierung von Arbeitszeiten“ und 
wirkt sich nachteilig für die 
Kolleginnen und Kollegen  aus.  
 
Das von der Dienststelle VBS-Verkehr 
verwendete Formular zur Zeitent-
nahmen aus dem Langzeitkonto 
entspricht nicht dem, welches beim 
Gesamtpersonalrat beteiligt wurde.  
 

 
 

Dieses Formular wurde offensichtlich 
durch die Dienststelle dahingehend 
verändert, das sich auf der Rückseite  

weiter auf Seite 3  
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eine vorgefertigte Vereinbarung be- 
findet, die ggf. zwischen Beschäftigten 
und Dienststelle getroffen werden soll.  
 
Diese Vereinbarung hat die 
Umbuchung von Zeiten aus dem 
Kurzzeitkonto auf das Langzeitkonto 
zum Inhalt. Nicht nur, dass das 
mitbestimmte Formular einseitig 
verändert wurde, nein diese 
Vereinbarung spiegelt auch nicht 
annähernd den Inhalt der 
Rahmendienstvereinbarung wieder.  
 
In Anlage 4 Punkt 4 Zeitentnahmen aus 
dem Langzeitkonto heißt es: 
„…Vor einer Zeitenentnahme aus dem 
Langzeitkonto ist zunächst ein auf dem 
Kurzzeitkonto bestehendes Zeitgut-
haben abzubauen. Erst wenn das 
Kurzzeitkonto kein Guthaben mehr 
aufweist, können ggf. noch benötigte 
Zeiten dem Langzeitkonto entnommen 
werden.“ 
 
Wir ver.di Personalräte sprachen das 
Problem im Monatsgespräch am 
26.05.2014 an und ließen uns von der 
zuständigen Sachgebietsleiterin, im 
Beisein des Dienststellenleiters die 
praktizierte Verfahrensweise erläutern. 
Dabei machten wir unseren o. g. 
Standpunkt deutlich und forderten die 
Dienststelle auf, wieder die mit dem 
Gesamtpersonalrat vereinbarte Ver-
fahrensweise umzusetzen.  
 
Die Dienststelle lehnte mit dem Hinweis 
ab „ IVU Suite kann das nicht 
anders“. Wir werden diese 
Angelegenheit unverzüglich bei den 
vertragsschließenden Parteien (GPR 
und Oberste Dienstbehörde) zur 
Sprache bringen und auf die 
vereinbarte Verfahrensweise drängen!  

Brennpunkt Linie M2 
 
In einem langjährigen Rechtsstreit  bis 
vor das Bundesarbeitsgericht wurde für 
alle Kolleginnen und Kollegen mit 
Unterstützung des ver.di-Rechtsschutz 
durchgesetzt, das Verspätungen nicht 
durch den bezahlten Anteil (bis 10 min) 
der 1/6 Regelung ausgeglichen werden.  
 

 
 
Das bedeutet in der Praxis: 
 
Bei einer größer als zehnminutigen 
Lenkzeitunterbrechung wird der 
bezahlte Anteil, um den Faktor der 
Verspätung nach hinten verschoben 
und dem entsprechend kann die 
Verspätung als Zeitgutschrift für das 
Kurzzeitkonto geltend gemacht werden. 
 
Bei einer kleiner als zehnminutigen 
Lenkzeitunterbrechung, dass hier zwar 
keine Zeitgutschriften geltend gemacht 
werden können, jedoch darauf geachtet 
werden muss, das die Lenkzeitunter-
brechung zusammenhängend nicht 
weniger als 8 Minuten betragen darf! 
Lenkzeitunterbrechungen unter 8 
Minuten sind für die 1/6 Regelung nicht 
anrechnungsfähig! 
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Zu Beginn des Jahres wurde die Line 
M2 von Grund auf neu strukturiert.  
Die Fahrpläne wurden so optimiert, 
dass Umläufe eingespart und Pausen 
für die Kolleginnen und Kollegen auf ein 
Minimum reduziert wurden. Dadurch 
wird dieselbe verkehrsvertraglich zu 
erbringende Leistung mit weniger 
Personal und Fahrzeugen erbracht.  
 
An der Endstelle „Am Steinberg“ 
wurden die Pausen so geplant, dass 
ein mehrmaliges Vorziehen in der 
Lenkzeitunterbrechung notwendig 
ist, um den endgültigen Aufstellort 
zu erreichen.  
 
Dieses mehrmalige Vorziehen unter-
bricht die Lenkzeitunterbrechung durch 
Fahrtätigkeit. Um diesen  Zustand 
prüfen zu lassen, habe ich eine 
betriebliche Meldung geschrieben und 
den Personalrat davon in Kenntnis 
gesetzt.  
 
Der Personalrat beantragte daraufhin 
bei der Dienststelle, die betroffenen 
Dienste zu ändern, was diese, wen 
wundert‘s, ablehnte.  
 
Um die Verfahrensweise auf der Linie 
M2 zu klären, beantragte der 
Personalrat auf Initiative der ver.di- 
Personalräte bei der obersten 
Dienstbehörde, dass Verfahren nach   

§ 80 PersVG Berlin. Konsequenz 
daraus ist die Ablehnung der 
Dienstpläne für die Linie M2 durch den 
Personalrat.  
 
Statt die bemängelten Dienste zu 
korrigieren, stellte die Dienststelle die 
Dienste auf Blockpause um und 
versucht damit, dem Personalrat die 
Grundlage für das Verfahren nach 
§ 80 PersVG Berlin zu entziehen. 
 
Erstaunlich ist jedoch, dass jetzt 
offensichtlich von einigen Personalräten 
dieser Umstand genutzt wird, um 
Stimmung gegen mich zumachen. Da 
wurde gezielt behauptet, dass ich 
verantwortlich dafür bin, dass es auf 
der Linie M2 nur noch Blockpausen-
dienste gibt.  
 
Müssen Kollegen jetzt damit rechnen, 
verunglimpft zu werden, weil sie in 
einer Meldung auf Missstände 
hinweisen?  
 
Dabei ist es eine der Hauptaufgaben 
aller Personalräte auf die 
ordnungsgemäße Anwendung der 
Gesetze und Tarifverträge, in 
Interesse der Beschäftigten, zu 
achten!  

Thomas Breiter  
ver.di Vertrauensmann & 

Personalrat 
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